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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1954

Norm

StPO §282 B

StPNov 1877 §1 Z1

Rechtssatz

Der Rechtsmittelverzicht des verurteilten Angeklagten hindert den Staatsanwalt nicht, zugunsten des Verurteilten ein

Rechtsmittel einzubringen.

Entscheidungstexte

5 Os 322/54

Entscheidungstext OGH 18.06.1954 5 Os 322/54

13 Os 84/90

Entscheidungstext OGH 28.08.1990 13 Os 84/90

Vgl aber; Beisatz: Einbringung eines Rechtsmittels durch die im § 282 Abs 1 StPO genannten Personen ist an die

Zustimmung des (großjährigen) Angeklagten gebunden, die aber von diesem nicht mehr erteilt werden kann,

wenn er auf ein Rechtsmittel verzichtet hat. (T1)
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